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Seit einiger Zeit besteht das Bestreben, für das Land Oberösterreich ressort-übergreifende 

baukulturelle Leitlinien zu erarbeiten, um eine homogene baukulturelle Entwicklung und Bewertung 

entsprechender Maßnahmen in Oberösterreich sicherzustellen. 

 

Ausgangssituation 

2009 wurde der Baukulturbeirat zur Unterstützung des Bundes bei dessen öffentlichen Bauaufgaben 

zur Steigerung der Qualität geschaffen. Bereits im November 2009 wurden auch die Bundesländer 

zu den Sitzungen des Baukulturbeirats eingeladen. Die Vertretung Oberösterreichs an den 

Sitzungen des Baukulturbeirats wurde von Seiten der Abteilung Raumordnung an 

HR Dipl.-Ing. Alfred Schwendinger (Leiter Bezirksbauamt Ried) übertragen. 

 

Je Legislaturperiode erfolgt die Erstellung eines Baukulturreportes (bisher: 2006, 2011, 2017 und 

2021). In den Jahren 2015/2016 erfolgte der Auftrag für die Erstellung von Baukulturellen Leitlinien 

des Bundes. 

 

Mit dem Baukulturkonvent fand 2016 eine der wesentlichsten Veranstaltungen dazu in 

Oberösterreich in der Tabakfabrik in Linz statt. Neben Vertreterinnen und Vertretern der 

Zivilgesellschaft nahmen von Seiten des Amtes der Oö. Landesregierung Dipl.-Ing. Roland Forster 

als Vorsitzender des Ortsbildbeirats (RO) und HR Dipl.-Ing. Alfred Schwendinger als Ländervertreter 

im Baukulturbeirat des Bundes an dieser VA teil. Am 22. August 2017 wurden die Baukulturellen 

Leitlinien des Bundes vom Ministerrat beschlossen. 2018 erfolgte der Start zur Umsetzung des 

Impulsprogramms. 

 

Situation in Oberösterreich 

In Oberösterreich wird den Baukulturellen Leitlinien des Bundes bereits in vielen Bereichen 

Rechnung getragen, sodass diesen Leitlinien auf Grund der vielen Aktivitäten des Landes im 

baukulturellen Umfeld jedenfalls schon jetzt entsprochen wird. 

 

Eine vollständige Übersicht über diese Tätigkeiten in den einzelnen Fachbereichen oder deren 

Zusammenführung bzw. Zusammenschau liegt mangels bisheriger klarer Kompetenzzuteilung für 
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den Themenbereich Baukultur bis dato nicht vor. Diese Koordination soll zukünftig durch die 

Abteilung Raumordnung erfolgen. 

 

Nur beispielsweise seien einige oberösterreichische Maßnahmen und Initiativen erwähnt die 

jetzt schon den baukulturellen Leitlinien des Bundes entsprechend Rechnung tragen: 



 Oö. Raumordnungsstrategie mit Leerstands-Revitalisierung und Orts- und Stadtkernbelebung 

(Leerstandsmanagement) 

 Novelle zum Oö. Raumordnungsgesetz für sparsame Flächeninanspruchnahme

 Projekt Gemeindebegleitung neu bei öffentlichen Bauaufgaben

 Architekturwettbewerbe bei öffentlichen Bauten

 Beratungen durch den Ortsbildbeirat als Unterstützung der Gemeinden

 Qualitätskriterien im öffentlichen Wohnbau und der Wohnbauförderung

 Überlegungen zum Baustoffrecycling/Wiederverwendung und zu den Lebenszykluskosten in 

den Fachabteilungen der UWD (Jahresarbeitsprogramme)

 Förderungen für Denkmalpflege, sowie Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

 Landeskulturpreis für Architektur

 Landespreise für Denkmalpflege

 Oö. Ortsbildpreis



Umsetzungsvorschlag für Oberösterreich 

 Übernahme und Beschluss der Baukulturellen Leitlinien des Bundes für Oberösterreich.

 Innerhalb des Amtes der Oö. Landesregierung Fokussierung des Themenbereichs Baukultur 

in der Abteilung Raumordnung.

 Schaffung eines Lehrstuhls für Baukultur in Zusammenarbeit von Kunstuniversität Linz und 

Katholischer Privat-Universität. Diese „Plattform Baukultur“ wird Expertise für die weitere 

Umsetzung baukultureller Maßnahmen in Oberösterreich erarbeiten.

 

 

Der Ausschuss für Gesellschaft beantragt, der Oö. Landtag möge die Übernahme der 

Baukulturellen Leitlinien des Bundes, die der Vorlage der Oö. Landesregierung vom 

19. September 2022 (Beilage 299/2022, XXIX. Gesetzgebungsperiode) als Subbeilage 

angeschlossen war, auch für das Land Oberösterreich zur Kenntnis nehmen.  

 

 

Linz, am 20. Oktober 2022 

 

 Ing. Mag. Regina Aspalter Bgm. Mag. Günther Lengauer 

 Obfrau Berichterstatter 

http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetltgbeilagen/InternetLtgBeilagenAnzeige.jsp?jahr=2022&nummer=299&gp=XXIX

